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Bericht 

des Ausschusses' für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (1490 der Bei­
lagen): Übereinkommen zur Errichtung eines 
Europäischen Laboratoriums für Molekular-

biologie samt Anlage 

Das ge.genS'tändliche übereinkommen zur Er­
richtu11lg 'ei11les Europäischen Llibo~ato:l'iums für 
Molekulal1biologie wurde von: Osterreich gemein­
sam mit einer R<eihe a11lderer europäischer Staaten 
und Israd am 10. Mai 1973 in Genf unter­
zeichnet. 

Die Europäische Konferenz für Molekutarhio-
logie (EKMB) hat sich schon s'Cit ihrer Gründung 

Z. i .des vorliegenden übereinkommens sQnd über­
dies verfas~ungsändernd. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die :gegenständli.che Regierungsvorhge in 
s.einer Sitzung vom 12. Juni 1975 in Vorheratung 
gezogen und nach einer Deb.atte, an der sich der 
Berichterstatter SOWIe die Abgeor.d'neten 
Dr. E r mac 0 r a, Dr. Heinz Fis c ih er, 
Dr. G ru Ib er und der Ausschußobmann .Nbge­
ordneter Rad i n ger sowie der Bundesmintst·er 
für Wissenschaft und! Forschung Dr. He:rtha 
F i r n ib ,e r g beteiLigten, einstimmig beschloss,en, 
dem Nationalrat die Genehmigung .des' Ab~ 
schlusses dies·es Staatsvertrages zu empfehlen. 

mit dem Plan befaßt, ein Europäis.ches Laborato-
rium ah Sondervorh:l1ben zu schaffen. Das Der Ausschuß für Wi'ssel11Schaft und Forschung 
Laboratorium wird sich .auf solche Forschun~s- ist der Meinung, daß in diesem FaUe die Erlas­
arbeiten konzentri.eren, die die Möglichkeit der sung eines' Bunldesgesetzes - im Sinne des Art. 50 
einzelllIen Staaten Europas übersteigen würden Abs. 2 B-VG - zur überführung dieses Ver­
und daher von ihnen nicht durchgeführt werden tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
können. In~besondere die kleinen europäischen entbehrlich ist. 
L~;nder wi,e Osterreich wären weder im Hinblick Als Engebnis seiner Beratung stellt der Aus­
auf ihr finanzielles noch auf das ertor,derliche schuß für Wisseru;chaft und Forschung den A n­
wissen:schafüiche Potential in der Lage, die tr a g, der Nationalrat woHe beschLieß,en: 
For~chungen auf dem Gebiet .der Molekul:arbio- Der Ab:schluß des übereinkommens zur Er-
log~e vOl1anzutreiben. richturrg eines Europäis,chen Laboratoriums für 

Das übereinkommen ist gesetzändernd bzw. Molekularbiologie ~amt AnJlage (1490 .der Bei­
gesetzesergänzena und darf daher ,gemäß Art. 50 lagen), dessen Art. VI Abs. 4 und XV Abs. 41it. d 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes nur mit Z. i ver f a s 6' u n.g s ä n de r n cl sind.; wi,rd ver­
Genehmigung des Navionalrates arhges'chlossen hssungsmäßi,g genehmigt. 
werden. Die Art. VI A'bs. 4 und XV Abs. 4 lit. d I Wiett, am 12. Juni 1975 

Dr. Blenk 
Berichterstatter 

Radinger 
Obmann 
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